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Stammrechtssatz

Im Gegensatz zu den Fällen einer Einbindung in eine Betriebsorganisation im engeren Sinne lässt sich in Fällen einer

Beschäftigung "im delegierten Aktionsbereich eines Unternehmens" die entscheidende Frage nach der

Weisungsgebundenheit des Beschäftigten hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeitsbezogenem Verhalten nicht

immer leicht beantworten. Insbesondere ist in diesen Fällen mitunter die Grenzziehung zwischen der Konkretisierung

der Hauptleistung bei einer bloß nach Gattungsmerkmalen umschriebenen Leistungsp@icht durch den

"Leistungsabruf", wie er bei Werkverträgen und (vor allem) freien Dienstverträgen häuBg ist, und der Erteilung

arbeitsrechtlich relevanter Weisungen schwierig, da eine Verp@ichtung, welcher der Beschäftigte nachkommt, auch mit

Beschäftigungen, die eindeutig in persönlicher Unabhängigkeit ausgeübt werden, vereinbar ist. Insbesondere tritt bei

einer solchen Tätigkeit (wie z.B. der eines Vertreters, eines Außendienstmitarbeiters oder eines Taxilenkers) die sonst

für die abhängigen Arbeitsverhältnisse typische Unterordnung nicht so auEällig zu Tage, sodass bei der Beantwortung

der Frage, ob bei einer solchen Tätigkeit ein Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit vorgelegen ist,

anderen Merkmalen eine ganz besondere Bedeutung zugemessen werden muss. Insbesondere sind in diesem

Zusammenhang die Weisungsgebundenheit in anderer Hinsicht, das Konkurrenzverbot, der Bezug eines Fixums oder

einer Spesenvergütung, die Berichterstattungsp@icht sowie die mangelnde Verfügung über eine eigene Betriebsstätte

und eigene Betriebsmittel als für die Beurteilung des Bestehens der P@ichtversicherung maßgebliche Merkmale zu

bezeichnen. Diese Grundsätze gebieten im Einzelfall die Auseinandersetzung mit der Frage, ob tatsächlich diese

Kriterien vorliegen, wobei dann bei einem ZusammentreEen von Merkmalen der Abhängigkeit und solchen, die auf

eine Unabhängigkeit hinweisen, das Überwiegen der einen oder anderen Merkmale entscheidend ist (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 12. September 2012, Zl. 2009/08/0041, mwN).Im Gegensatz zu den Fällen einer Einbindung in eine

Betriebsorganisation im engeren Sinne lässt sich in Fällen einer Beschäftigung "im delegierten Aktionsbereich eines

Unternehmens" die entscheidende Frage nach der Weisungsgebundenheit des Beschäftigten hinsichtlich Arbeitszeit,

Arbeitsort und arbeitsbezogenem Verhalten nicht immer leicht beantworten. Insbesondere ist in diesen Fällen

mitunter die Grenzziehung zwischen der Konkretisierung der Hauptleistung bei einer bloß nach Gattungsmerkmalen

umschriebenen Leistungsp@icht durch den "Leistungsabruf", wie er bei Werkverträgen und (vor allem) freien

Dienstverträgen häuBg ist, und der Erteilung arbeitsrechtlich relevanter Weisungen schwierig, da eine Verp@ichtung,

welcher der Beschäftigte nachkommt, auch mit Beschäftigungen, die eindeutig in persönlicher Unabhängigkeit

ausgeübt werden, vereinbar ist. Insbesondere tritt bei einer solchen Tätigkeit (wie z.B. der eines Vertreters, eines
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Außendienstmitarbeiters oder eines Taxilenkers) die sonst für die abhängigen Arbeitsverhältnisse typische

Unterordnung nicht so auEällig zu Tage, sodass bei der Beantwortung der Frage, ob bei einer solchen Tätigkeit ein

Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit vorgelegen ist, anderen Merkmalen eine ganz besondere

Bedeutung zugemessen werden muss. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang die Weisungsgebundenheit in

anderer Hinsicht, das Konkurrenzverbot, der Bezug eines Fixums oder einer Spesenvergütung, die

Berichterstattungsp@icht sowie die mangelnde Verfügung über eine eigene Betriebsstätte und eigene Betriebsmittel

als für die Beurteilung des Bestehens der P@ichtversicherung maßgebliche Merkmale zu bezeichnen. Diese Grundsätze

gebieten im Einzelfall die Auseinandersetzung mit der Frage, ob tatsächlich diese Kriterien vorliegen, wobei dann bei

einem ZusammentreEen von Merkmalen der Abhängigkeit und solchen, die auf eine Unabhängigkeit hinweisen, das

Überwiegen der einen oder anderen Merkmale entscheidend ist vergleiche das hg. Erkenntnis vom 12. September

2012, Zl. 2009/08/0041, mwN).
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